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Stiftung Feriengestaltung für Kinder Schweiz, 6030 Ebikon-Luzern: Beitrag aus dem 
Swisslos-Fonds an die Feriengestaltung für Kinder Schweiz 2022 
  

1. Erwägungen 

Die Stiftung für Kinder Schweiz, Ebikon-Luzern, ersucht um einen Beitrag aus dem Swisslos-
Fonds an die Feriengestaltung für Kinder Schweiz 2022. Das Angebot der Stiftung Feriengestal-
tung für Kinder Schweiz bietet Kindern die Möglichkeit ihre Ferien sinnstiftend zu verbringen 
und Kontakte während den vielseitigen Angeboten zu knüpfen. Dabei ist es der Stiftung ein An-
liegen allen Kindern, unabhängig von deren familiären oder finanziellen Verhältnissen, die Teil-
nahme an den abenteuerlichen und erlebnisreichen Angeboten zu ermöglichen. Auch AD(H)S 
Kindern, welche oft von Ferienangeboten abgelehnt werden, wird die Teilnahme ermöglicht. Im 
Jahr 2022 sind mehr als 20 Ferienlager, Wochenendausflüge und Tagesaktivitäten in verschiede-
nen Ortschaften der Deutschschweiz sowie im Fürstentum Lichtenstein geplant. Im Jahr 2020 
nahmen insgesamt 17 Kinder aus dem Kanton Solothurn teil. 

2. Beschluss 

2.1 Der Stiftung für Kinder Schweiz, Ebikon-Luzern, ist an die Feriengestaltung für Kinder 
Schweiz 2022 ein Kostendach von Fr. 10'000.00 (Fr. 500.00 pro Kind aus dem Kanton 
Solothurn) aus dem Swisslos-Fonds zugesprochen. 

2.2 Diese Beitragszusicherung ist auf 3 Jahre ab dem Datum dieses Beschlusses befristet 
und erlischt nach Ablauf dieser Frist ohne Weiteres. 

2.3 Es ist in den Werbeunterlagen und allgemein in geeigneter Form publik zu machen, 
dass es sich um ein Engagement des Swisslos-Fonds des Kantons Solothurn handelt. 
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2.4 Die Abteilung Swisslos-Fonds ist ermächtigt, den Beitrag auf Antrag des Amtes für 
soziale Sicherheit und nach Erhalt einer Schlussabrechnung zulasten des Kontos 
Swisslos-Fonds (Auftrag 82520) anzuweisen. Der definitiv zu entrichtende Beitrag 
beruht auf dem Nachweis der Anzahl der aus dem Kanton Solothurn teilgenommenen 
Kinder (Fr. 500.00 pro Kind / max. Fr. 10'000.00). 

Andreas Eng 
Staatsschreiber 
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